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2. begrüßt insbesondere die Anstrengungen der Ver- Daten sowie entsprechende sonstige Ressourcen zur Verfü-
einten Nationen zur Förderung des Aufbaus von Minenräum- gung zu stellen, die zur Stärkung der Koordinierungsrolle der
kapazitäten in Ländern, in denen Minen eine ernsthafte Vereinten Nationen in den Bereichen Aufklärung über die
Bedrohung für die Sicherheit, die Gesundheit und das Leben Minengefahr, Ausbildung, Erfassung, Minensuche und
der örtlichen Bevölkerung darstellen, und fordert unter -räumung, Forschung über Minensuch- und Minenräumtech-
Betonung der Wichtigkeit der Schaffung nationaler Minen- nologie sowie Informationen über medizinische Ausrüstungs-
räumkapazitäten alle Mitgliedstaaten, vor allem diejenigen, die gegenstände und Versorgungsgüter und deren Verteilung
über die entsprechende Kapazität verfügen, nachdrücklich auf, nützlich sein könnten;
betroffenen Ländern beim Aufbau und Ausbau ihrer nationalen
Minenräumkapazitäten behilflich zu sein;

3. bittetdie Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit den die notwendigen Informationen sowie technische und materiel-
zuständigen Organen des Systems der Vereinten Nationen le Unterstützung zur Verfügung zu stellen und im Einklang mit
nach Bedarf einzelstaatliche Programme zu entwickeln, mit dem Völkerrecht Minenfelder, Minen und Sprengfallen und
dem Ziel, das Bewußtsein für die Gefahr der Landminen zu andere Vorrichtungen zu orten, zu entfernen, zu zerstören oder
erhöhen, insbesondere bei Kindern; auf andere Weise unschädlich zu machen;

4. danktden Mitgliedstaaten und den regionalen Organi-
sationen für ihre finanziellen Beiträge zum Treuhandfonds und
ruft sie auf, diese Unterstützung durch weitere Beiträge
fortzusetzen;

5. ermutigt alle zuständigen multilateralen und na- räumtechniken und -technologien zu fördern, damit diese
tionalen Programme und Gremien, in Abstimmung mit den Tätigkeiten wirksamer, kostengünstiger und unter sichereren
Vereinten Nationen in ihre humanitären, sozialen und wirt- Bedingungen durchgeführt werden können, und die interna-
schaftlichen Hilfsmaßnahmen Aktivitäten im Zusammenhang tionale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu fördern;
mit der Minenräumung aufzunehmen;

6. betontdie Wichtigkeit internationaler Unterstützung und nichtstaatlichen Organisationen und die Stiftungen, die
für die Rehabilitation von Landminenopfern und deren volle laufenden Aktivitäten zur Förderung entsprechender Technolo-
Teilhabe an der Gesellschaft; gien sowie die Ausarbeitung internationaler Einsatz- und

7. betontin diesem Zusammenhangerneut, wie wichtig
es ist, daß die Vereinten Nationen die Aktivitäten im Zu-
sammenhang mit der Minenräumung wirksam koordinieren, so
auch diejenigen der Regionalorganisationen, insbesondere
soweit sie die Normen, die technologische Entwicklung, die 14.ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
Information und die Ausbildung betreffen; auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die

8. begrüßt die Anstrengungen, welche die Haupt-
abteilung Humanitäre Angelegenheiten im Hinblick auf die
Koordinierung von Minenaktivitäten unternimmt, und ins-
besondere die Aufstellung umfassender Minenräumprogramme
in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Organisationen
der Vereinten Nationen, und ermutigt die Hauptabteilung, ihre
Anstrengungen fortzusetzen und zu verstärken, mit dem Ziel,
die Unterstützung der Vereinten Nationen bei der Minenräu-
mung wirksamer zu gestalten;

9. begrüßt es außerdem, daß die Hauptabteilung Huma-
nitäre Angelegenheiten als die Koordinierungsstelle innerhalb
der Vereinten Nationen für die humanitäre Minenräumung und
damit verbundene Fragen zur Sammelstelle für Informationen
bestimmt und ihr die Aufgabe übertragen worden ist, interna-
tionale Forschungsarbeiten zur Verbesserung der Minenräum-
methoden zu fördern und zu erleichtern;

10. fordert die Mitgliedstaaten, die Regionalorganisatio-
nen, die staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und
die Stiftungennachdrücklich auf, dem Generalsekretär auch
weiterhin ihre volle Unterstützung und Zusammenarbeit zuteil mit Genugtuungüber die Unterzeichnung der Grundsatz-
werden zu lassen und ihm insbesondere alle Informationen und erklärung von 1993 über Regelungen betreffend eine vorläufi-

11. fordert die Mitgliedstaaten, insbesondere soweit sie
über die entsprechende Kapazität verfügen,auf, nach Bedarf

12. fordert die Mitgliedstaaten, die zwischenstaatlichen
und die nichtstaatlichen Organisationen sowie Stiftungen, die
dazu in der Lage sind,nachdrücklich auf, Ländern mit
Minenproblemen nach Bedarf technologische Hilfe zu gewäh-
ren und die Forschung und Entwicklung humanitärer Minen-

13. ermutigtdie Mitgliedstaaten, die zwischenstaatlichen

Sicherheitsnormen für die humanitäre Minenräumung auch
weiterhin zu unterstützen, so auch baldige Folgemaßnahmen
zu der Internationalen Konferenz über Minenräumtechno-
logie ;131

Fortschritte in bezug auf alle diesbezüglichen Fragen, auf die
in seinen früheren Berichten an die Versammlung über
Unterstützung bei der Minenräumung und in dieser Resolution
eingegangen wird, sowie über die Tätigkeit des Freiwilligen
Treuhandfonds vorzulegen;

15. beschließt, den Punkt "Unterstützung bei der Minen-
räumung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen.

84. Plenarsitzung
13. Dezember 1996

51/150. Hilfe für das palästinensische Volk

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 50/58 H vom 20. De-
zember 1995,

sowie unter Hinweisauf die früheren Resolutionen zu
dieser Frage,



I.    Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuß 49

ge Selbstregierung zwischen der Regierung des Staates Israel 1.nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekre-
und der Palästinensischen Befreiungsorganisation, der Ver- tärs ;
treterin des palästinensischen Volkes , sowie die Unterzeich-134

nung der darauffolgenden Durchführungsabkommen, nament-
lich des Interimsabkommens von 1995 über das Westjordan-
land und den Gazastreifen,

ernsthaft besorgtüber die schwierigen Wirtschafts- und
Beschäftigungsbedingungen, mit denen das palästinensische
Volk im gesamten besetzten Gebiet konfrontiert ist,

im Bewußtseinder dringenden Notwendigkeit einer
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur
des besetzten Gebietes und der Lebensbedingungen des
palästinensischen Volkes,

sich dessen bewußt, daß Entwicklung unter Besatzungs-
verhältnissen schwierig ist und am besten unter Bedingungen
des Friedens und der Stabilität gefördert wird,

im Lichte der jüngsten Entwicklungen im Friedensprozeß
verweisendauf die großen wirtschaftlichen und sozialen
Herausforderungen, denen sich das palästinensische Volk und
seine Führung gegenübersehen,

im Bewußtseinder dringenden Notwendigkeit, dem offizielle palästinensische Institutionen so rasch und großzügig
palästinensischen Volk unter Berücksichtigung seiner Prioritä- wie möglich wirtschaftliche und soziale Hilfe zu gewähren, um
ten internationale Hilfe zu gewähren, bei der Entwicklung des Westjordanlands und Gazas behilflich

feststellend, daß vom 21. bis 23. Mai 1996 in Kairo das
Seminar der Vereinten Nationen über Hilfe für das palästinen- 6.fordert die zuständigen Organisationen und Organe
sische Volk "Aufbau der palästinensischen Volkswirtschaft – des Systems der Vereinten Nationenauf, die von ihnen
Herausforderungen und Zukunftsperspektiven" abgehalten gewährte Hilfe in Antwort auf die dringenden Bedürfnisse des135

wurde, palästinensischen Volkes im Einklang mit den von der

betonend, daß es notwendig ist, daß die Vereinten Nationen
am Prozeß des Aufbaus palästinensischer Institutionen voll
mitwirken und dem palästinensischen Volk weitreichende
Unterstützung gewähren, namentlich auch Unterstützung in
den Bereichen Wahlen, Polizeiausbildung und öffentliche 7.fordert die Mitgliedstaatenmit Nachdruck auf, ihre
Verwaltung, Märkte für Ausfuhren aus dem Westjordanland und Gaza zu

davon Kenntnis nehmend, daß der Generalsekretär im Juni
1994 den Sonderkoordinator der Vereinten Nationen in den
besetzten Gebieten ernannt hat, 8.fordertdie internationale Gebergemeinschaft auf, dem

mit Genugtuungüber die Ergebnisse der am 1. Oktober
1993 in Washington abgehaltenen Konferenz zur Unterstüt-
zung des Friedens im Nahen Osten und die Einsetzung des Ad- 9.regt an, 1997 ein von den Vereinten Nationen getrage-
hoc-Verbindungsausschusses und die von der Weltbank als nes Seminar über die palästinensische Wirtschaft zu ver-
Sekretariat des Ausschusses geleistete Arbeit sowie über die anstalten;
Einsetzung der Beratungsgruppe und die Einberufung einer
Ministerkonferenz über Wirtschaftshilfe für das palästinensi-
sche Volk am 9. Januar 1996 in Paris,

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs , Resolution vorzulegen, der folgendes enthält:136

136

2. danktdem Generalsekretär für seine rasche Reaktion
und seine Bemühungen in bezug auf Hilfe für das palästinensi-
sche Volk;

3. dankt außerdemden Mitgliedstaaten, den Organen der
Vereinten Nationen sowie den zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen, die dem palästinensischen
Volk nach wie vor Hilfe gewähren;

4. unterstreichtdie Wichtigkeit der Arbeit des Sonder-
koordinators der Vereinten Nationen in den besetzten Gebieten
sowie der unter der Schirmherrschaft des Generalsekretärs
ergriffenen Maßnahmen, die sicherstellen sollen, daß ein
Koordinierungsmechanismus für die Tätigkeit der Vereinten
Nationen in den gesamten besetzten Gebieten geschaffen wird;

5. fordertdie Mitgliedstaaten, die internationalen Finanz-
institutionen des Systems der Vereinten Nationen, die zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen sowie die
regionalen und interregionalen Organisationennachdrücklich
auf, dem palästinensischen Volk in enger Zusammenarbeit mit
der Palästinensischen Befreiungsorganisation und über

zu sein;

Palästinensischen Behörde bekanntgegebenen Prioritäten der
Palästinenser mit dem Hauptgewicht auf der Durchführung
durch einzelstaatliche Stellen und dem Kapazitätsaufbau zu
verstärken;

den günstigsten Bedingungen und im Einklang mit den
entsprechenden Handelsregeln zu öffnen;

palästinensischen Volk die zugesagte Hilfe beschleunigt zur
Verfügung zu stellen, um seinen dringenden Bedarf zu decken;

10. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung über den Wirtschafts-
und Sozialrat einen Bericht über die Durchführung dieser

a) eine Evaluierung der vom palästinensischen Volk
tatsächlich erhaltenen Hilfe;

b) eine Evaluierung des noch ungedeckten Bedarfs sowie
konkrete Vorschläge, wie diesem wirksam entsprochen werden
kann;

A/48/486-S/26560, Anhang; siehe Official Records of the Security134

Council, Forty-eighth Year, Supplement for October, November and December
1993, Dokument S/26560.
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11. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer Kenntnis nehmendvon den Resolutionen, Beschlüssen und
zweiundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Verstärkte Erklärungen, die der Ministerrat der Organisation der afrika-
Koordinierung der humanitären Nothilfe und Katastrophen- nischen Einheit auf seiner vom 1. bis 5. Juli 1996 in Jaunde
hilfe der Vereinten Nationen, insbesondere der Wirtschafts- abgehaltenen vierundsechzigsten ordentlichen Tagung und die
sonderhilfe" einen Unterpunkt mit dem Titel "Hilfe für das Versammlung der Staats- und Regierungschefs dieser Organi-
palästinensische Volk" aufzunehmen. sation auf ihrer vom 8. bis 10. Juli 1996 in Jaunde abgehalte-

84. Plenarsitzung
13. Dezember 1996

51/151. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen
und der Organisation der afrikanischen Einheit

Die Generalversammlung,

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs über engeren Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der und ihren Sonderorganisationen und der Organisation der
Organisation der afrikanischen Einheit , afrikanischen Einheit, insbesondere auf politischem, wirt-137

unter Hinweisauf die Bestimmungen des Kapitels VIII der
Charta der Vereinten Nationen über regionale Abmachungen
oder Einrichtungen, in dem die Grundprinzipien für ihre im Hinblickdarauf, daß der Mechanismus der Organisation
Aktivitäten dargelegt werden und das den rechtlichen Rahmen der afrikanischen Einheit für die Verhütung, Bewältigung und
für die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf dem Beilegung von Konflikten seine Kapazität auf dem Gebiet der
Gebiet der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen vorbeugenden Diplomatie ausbaut,
Sicherheit vorgibt, sowie auf die Resolution 49/57 vom
9. Dezember 1994, deren Anlage die Erklärung über die
Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und regionalen Abmachungen oder Einrichtungen
bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit enthält,

sowie unter Hinweisauf das Abkommen vom 15. No-
vember 1965 über die Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und der Organisation der afrikanischen Einheit
in der aktualisierten, am 9. Oktober 1990 von den Generalse-
kretären der beiden Organisationen unterzeichneten Fassung,

ferner unter Hinweisauf ihre Resolutionen über die
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation der afrikanischen Einheit,
insbesondere die Resolutionen 43/12 vom 25. Oktober 1988, im Bewußtseinder von der Organisation der afrikanischen
43/27 vom 18. November 1988, 44/17 vom 1. November Einheit und ihren Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Wirt-
1989, 45/13 vom 7. November 1990, 46/20 vom 26. Novem- schaftsintegration unternommenen Bemühungen sowie der
ber 1991, 47/148 vom 18. Dezember 1992, 48/25 vom Notwendigkeit, den Prozeß der Verwirklichung der Afrika-
29. November 1993, 49/64 vom 15. Dezember 1994 und nischen Wirtschaftsgemeinschaft zu beschleunigen,
50/158 vom 21. Dezember 1995,

unter Hinweisdarauf, daß sie in ihren Resolutionen 46/20, Vertriebenen in Afrika und die dringende Notwendigkeit, den
47/148 und 48/25 unter anderem den Generalsekretär der Flüchtlingen größere internationale Unterstützung zu gewähren
Vereinten Nationen und die zuständigen Organisationen des und damit den afrikanischen Asylländern zu helfen,
Systems der Vereinten Nationen nachdrücklich aufgefordert
hat, die Gründung der Afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft
zu unterstützen,

sowie unter Hinweisauf ihre Resolution 48/214 vom
23. Dezember 1993 über die Durchführung der Neuen Agenda
der Vereinten Nationen für die Entwicklung Afrikas in den
neunziger Jahren,

nen zweiunddreißigsten ordentlichen Tagung verabschiedet
haben ,138

in Anbetrachtder wichtigen Erklärung, die der Vorsitzende
der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der
Organisation der afrikanischen Einheit am 24. Oktober 1996
vor der Generalversammlung abgegeben hat ,139

eingedenkder Notwendigkeit einer fortgesetzten und

schaftlichem, sozialem, technischem, kulturellem und ad-
ministrativem Gebiet,

sowie im Hinblickauf die Bemühungen der Organisation
der afrikanischen Einheit um die Förderung der friedlichen
Beilegung von Streitigkeiten und Konflikten in Afrika und die
harmonische Fortführung des Demokratisierungsprozesses
sowie auf die diesbezügliche Unterstützung und Hilfe seitens
der Vereinten Nationen,

in großer Sorgedarüber, daß die wirtschaftliche Lage in
den meisten afrikanischen Ländern trotz der von ihnen zur Zeit
durchgeführten Reformpolitik nach wie vor kritisch ist und daß
die Gesundung und Entwicklung Afrikasdurch den anhaltend
niedrigen Stand der Rohstoffpreise, die schwere Schuldenlast
und die mangelnden Finanzierungsmöglichkeiten auch weiter-
hin ernstlich behindert wird,

zutiefst besorgtüber die ernste Lage der Flüchtlinge und

in Anerkennungder Hilfe, welche die internationale
Gemeinschaft insbesondere den Flüchtlingen, den Vertrie-
benen und den afrikanischen Asylländern bereits gewährt,

A/51/386.137
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Plenary meetings, 40. Sitzung, und Korrigendum.




